
 

 

 

 

28.06.2016 

 

KUNDMACHUNG 

über die 4. Gemeinderatssitzung 

am 27.06.2016 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:   23:00 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Ing. Josef Bucher 

   Vbgm. Benno Fankhauser 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Andreas Daigl, Georg Knabl, Martin Kob, Thomas Hollaus, 

Inge Steiner, Andreas Rainer, Manfred Eberharter, 

Verena Kostenzer, Simon Flörl, Philipp Schweinberger 

und Bianca Ebster 

 

Entschuldigt: Peter Hanser, Marco Giehl, Kurt Schiestl, 

 

Schriftführerin: Jennifer Lederer 

 

 

Tagesordnung 

 

1) Erledigung der GR-Beschlüsse vom 06.06.2016 

2) Genehmigung des GR-Protokolls vom 06.06.2016 

3) Flächenwidmungsplanänderung für die neu 

gebildete Gp. 1396/2 (Teilfläche), Karl Daigl 

4) Umwidmungsantrag der Hofer KG für das 

bestehende Betriebsgrundstück Gp. 1400/2 

5) Wasserverband mit den Gemeinden Aschau, 

Kaltenbach und Ried 

6) Zuschussansuchen der Zillertaler Heilkräuterfreunde 

7) Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

8) Verschiedene Berichte 

9) Allfälliges, Anfragen und Anträge 

10) Personalangelegenheiten 

 

 



Da Ersatzgemeinderat Thomas Hollaus in dieser Periode zum ersten Mal wieder als 

Mandatar an einer Sitzung teilnimmt, wird er durch den Bürgermeister anfangs 

per Handschlag angelobt und auf seine Rechte und Pflichte gemäß des Gelöbnisses 

für Gemeinderäte hingewiesen. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 06.06.2016 

 

Zu Punkt 2: Das GR-Protokoll vom 18.04.2016 wurden genehmigt und 

unterfertigt. 

 

Zu Punkt 3: Die Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Bp. .225 

(Teilfläche) liegt derzeit zur öffentlichen Einsicht auf. 

 

Zu Punkt 4: Ebenso wurde die Bebauungsplanänderung für den Bereich der 

Bp. .225 sowie der Gp. 1435/2 und 1442/2 zur öffentlichen 

Einsicht aufgelegt. 

 

Zu Punkt 5: Der Gemeinderat hat die Auftragsvergaben beim Projekt Breit-

bandinternet-Ausbau für die Baumeisterarbeiten, die Montage-

arbeiten und die Materiallieferung einstimmig beschlossen. 

 

Zu Punkt 6: Die Aufträge für die Erstellung eines Leitungsinformations-

systems der Gemeinde Uderns wurden vergeben. 

 

Zu Punkt 7: Vbgm. Benno Fankhauser wurde als weiteres Mitglied aus dem 

Gemeinderat in die Forsttagsatzung gewählt. 

 

Zu Punkt 8: Der Substanzverwalter hat über Aktuelles aus der Gemeinde-

gutsagrargemeinschaft Uderns berichtet. 

 

Zu Punkt 9a: Der Bürgermeister hat erklärt dass eine Anpassung des 

Wasserzinses erforderlich sein wird, wenn die Gemeinde für 

künftige Bauvorhaben im Bereich der Wasserversorgung 

weiterhin förderfähig bleiben möchte. 

 

Zu Punkt 9b: Das Freiwilligenzentrum des Bezirks Schwaz ist jeden zweiten 

Montag im Monat von 17-19 Uhr geöffnet. 

 

Zu Punkt 9c: Im Gemeindeverband Neue Mittelschule soll über das Ansuchen 

der Direktionen hinsichtlich einer administrativen Unter-

stützung seitens der Gemeinden beraten werden. 

 

Zu Punkt 9d: Der Kaufantrag des Christoph Ebster für KFZ-Stellplätze am 

Finsingbach nördlich des Raika-Gebäudes wurde abgelehnt und 

der Antragsteller schriftlich verständigt. 

 

Zu Punkt 9e: Der Bürgermeister hat über den aktuellen Stand bei der 

avisierten Wegverlegung im Bereich Alpböck berichtet. 

 



Zu Punkt 9f: Am 29. Juni findet eine Raumordnungsschulung für 

interessierte Gemeindemandatare statt. Einige Gemeinderäte 

aus Uderns werden daran teilnehmen. 

 

Zu Punkt 10a: Der Gemeinderat hat sich auf eine Optik für die Plattenfassade 

des neuen Kindergarten-Anbaus geeinigt. 

 

Zu Punkt 10b: Waldaufseher Reinhold Zisterer hat zwischenzeitlich die 

Entfernung der quer im Finsingbach liegenden Bäume in die 

Wege geleitet. 

 

Zu Punkt 10c: Im Zuge einer Postwurfsendung sollen alle Gemeindebürger 

dazu angehalten werden, von Müllentsorgungen im Wald 

unbedingt Abstand zu nehmen. 

 

Zu Punkt 11: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv 

erledigt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 06.06.2016 

 

Zum GR-Protokoll vom 06.06.2016 sind keine Stellungnahmen eingelangt. Der 

Gemeinderat genehmigt dieses deshalb und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Flächenwidmungsplanänderung für die neu 

gebildete Gp. 1396/2 (Teilfläche), Karl Daigl 

 

Zur Errichtung eines landwirtschaftlichen Maschinenunterstands ist auf der neu 

gebildeten Gp. 1396/2 eine einheitliche Widmung herzustellen. Die raumplane-

rische Stellungnahme dazu lautet wie folgt: 

 

Herr Karl Daigl, Dorfstr. 37, 6271 Uderns, bezüglich des Entwurfes auf Umwid-

mung einer Teilfläche des neugebildeten Gst. 1396/2 im Ausmaß von ca. 3.202 m² 

von derzeit Freiland in Sonderfläche Hofstelle gem. § 44 Abs. 1 TROG 2011, KG 

Uderns. 

 

Die geplante Umwidmungsfläche befindet sich östlich der Zillertalstraße (B 169) 

und der Zillertalbahn, im südöstlichen Bereich von Uderns-Dorf gelegen. Westlich 

befindet sich der Untere Giessen, während im Osten der Ziller angrenzt. Im Norden 

und Osten der geplanten Umwidmungsfläche schließt Freiland an, während im 

Westen die Sonderfläche Hofstelle von Herrn Karl Daigl und im Süden die Sonder-

fläche für sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude von Frau Theresia und 

Herr Franz Dengg angrenzen. Im aufsichtsbehördlich genehmigten Flächenwid-

mungsplan der Gemeinde Uderns ist eine Teilfläche des neu gebildeten Gst. 1396/2 

im Ausmaß von ca. 2.981 m² als Sonderfläche Hofstelle und die restliche Teilfläche 

des neu gebildeten Gst. 1396/2 im Ausmaß von ca. 3.202 m² als Freiland ausge-

wiesen. Nun möchte Herr Karl Daigl, östlich des bestehenden Stalles (Gst. 1394/2), 

einen landwirtschaftlichen Maschinenunterstand errichten. Laut der Einreich-

planung vom Büro Franz Lechner (08.04.2016) ist der Bau des Maschinen-

unterstandes im Ausmaß von ca. 290 m², an der Grundgrenze zu Gst. 1394/2, vor-



gesehen. Die Grundeigentümer des Gst. 1394/2 (Theresia und Franz Dengg) und 

des neu gebildeten Gst. 1396/2 (Karl Daigl), haben sich daher auf eine gegenseitige 

Verbauung an der Grundgrenze geeinigt. Um dem Antragsteller den Neubau zu 

ermöglichen, ist es erforderlich, eine Teilfläche des neu gebildeten Gst. 1396/2 im 

Ausmaß von ca. 3.202 m², zur Herstellung einer einheitlichen Widmung des Gst. 

1396/2, als Sonderfläche Hofstelle auszuweisen. Grundlage dafür bildet die 

vorliegende Grundstücksteilung und der Lageplan des Vermessungsbüros Heinz 

Ebenbichler (Grundstücksteilung GZI. 9854/16 vom 02.06.2016 und dem Lageplan 

GZI. 9854/16 vom 11.04.2016). Da es sich bei dieser Widmungsänderung um eine 

Sonderfläche Hofstelle handelt, ist keine Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes erforderlich. Eine Änderung der überörtlichen Vorrangflächen (Grün-

zone) ist ebenfalls nicht erforderlich, da die geplante Umwidmungsfläche außerhalb 

dieser Festlegung liegt. Eine Grundteilung wurde bereits durchgeführt. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung des ausgewiesenen Planungsbereiches erfolgt 

über den Gemeindeweg Gst. 1342 im Südwesten und anschließend über den 

Gemeindeweg Gst. 1397 nördlich des Planungsbereiches. Die Wasserversorgung 

sowie die Abwasserbeseitigung sind durch Anschluss an die jeweiligen Gemeinde-

leitungen sicherzustellen. 

 

Entsprechend der ausgewiesenen Gefahrenzonenplanung der Gemeinde Uderns 

liegt die beantragte Änderungsfläche in dem 300-jährigen Hochwasserabfluss-

bereich (HQ-300) der Ziller, bzw. im östlichen Bereich des Planungsbereiches in 

dem 100-jährigen Hochwasserabflussbereich (HQ-100) und in der gelben Wildbach-

gefahrenzone, weshalb Stellungnahmen der Abt. Wasserwirtschaft bzw. Wildbach- 

und Lawinenverbauung eingeholt werden. 

 

Ebenso ist eine Stellungnahme über die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit von 

der Abt. Agrarwirtschaft einzuholen. 

 

Im Bereich der geplanten Umwidmungsfläche sind nach dem Örtlichen Raumord-

nungskonzept der Gemeinde Uderns weder ökologisch bedeutsame Landschaftsteile 

noch schützenswerte Biotope vorhanden. 

 

Gemäß Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005) handelt es sich hier um eine 

Einzelfallprüfung. Schutzgüter werden davon nicht berührt, weshalb keine strate-

gische Umweltprüfung erforderlich ist. 

 

Die geplante Flächenwidmungsplanänderung dient dem Antragsteller der 

Nutzungsänderung einer Teilfläche des neu gebildeten Gst. 1396/2 im Ausmaß von 

ca. 3.202 m² von Freiland in Sonderfläche Hofstelle. Aufgrund des Neubaus eines 

landwirtschaftlichen Maschinenunterstandes auf der Hofstelle von Herrn Karl 

Daigl auf dem neu gebildeten Gst. 1396/2, östlich des bereits bestehenden Stalles 

auf Gst. 1394/2, ist es erforderlich, die Teilfläche des neu gebildeten Gst. 1396/2, zur 

Herstellung einer einheitlichen Widmung, als Sonderfläche Hofstelle auszuweisen. 

Da laut Einreichplanung vom Büro Franz Lechner (08.04.2016) und dem Lageplan 

des Vermessungsbüros Heinz Ebenbichler (GZI. 9854/16 vom 11.04.2016), der 

Maschinenunterstand an der Grundgrenze zu Gst. 1394/2 errichtet werden soll, 

haben sich die Grundeigentümer des Gst. 1394/2 (Theresia und Franz Dengg) und 



des neu gebildeten Gst. 1396/2 (Karl Daigl), auf ein gegenseitiges Verbauen an der 

Grundgrenze geeinigt. Eine Grundstücksteilung wurde gemäß dem Teilungsplan 

des Vermessungsbüros Heinz Ebenbichler (GZI. 9854/16 vom 02.06.2016) bereits 

durchgeführt. Schutzgüter werden davon nur in einem geringen Ausmaß berührt, 

weshalb keine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Änderungen des Ört-

lichen Raumordnungskonzeptes und der überörtlichen Vorrangflächen (Grünzone) 

sind dafür nicht erforderlich. 

Hinsichtlich der beantragten Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus orts-

planerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und ist diese zu befürworten, wenn 

auch positive Stellungnahmen der Abt. Wasserwirtschaft, der Wildbach- und 

Lawinenverbauung und der Abteilung Agrarwirtschaft vorliegen.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raumordnungs-

gesetz 2011 - TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungs-

gesetzes 2006 - TROG 2006, LGBl. Nr. 27, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, 

Axams, ausgearbeiteten Entwurf vom 08.06.2016, über die Änderung des Flächen-

widmungsplanes der Gemeinde Uderns im Bereich der neu gebildeten Gp. 1396/2 

(Teilfläche), KG Uderns, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsicht-

nahme aufzulegen. 

 

Sollten während der Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen dazu einlangen, so 

erwächst die Änderung vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung in 

Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Umwidmungsantrag der Hofer KG für das 

bestehende Betriebsgrundstück Gp. 1400/2 

 

a) Flächenwidmungsplan: 

 

Die Hofer KG beantragt für ihr bestehendes Betriebsgrundstück Gp. 1400/2 die 

Umwidmung von bislang Gewerbe- und Industriegebiet auf nunmehr „Sonderfläche 

Handelsbetrieb“ (Betriebstyp A) gemäß § 48a TROG 2011. Die Stellungnahme des 

Raumplaners dazu lautet wie folgt: 

 

„Die Firma Hofer KG, Hofer Straße 1, 6421 Rietz, bezüglich des Entwurfes auf Um-

widmung des Gst. 1400/2 im Ausmaß von ca. 6.472 m² von derzeit Gewerbe- und 

Industriegebiet in Sonderfläche Handelsbetrieb (Betriebstyp A mit einer Kunden-

fläche von max. 600 m²) gem. § 48 a Abs. 1 TROG 2011, sowie Kenntlichmachung 

eines bestehenden örtlichen Verkehrsweges auf einer Teilfläche des Gst. 1336 im 

Ausmaß von ca. 64 m² gem. § 53 Abs. 3 TROG 2011, KG Uderns. 

 

Die bereits mit einem Lebensmittelmarkt bebaute Umwidmungsfläche befindet sich 

östlich der Zillertalstraße (B 169), bzw. der Zillertalbahn, im östlichen Bereich von 

Uderns-Dorf gelegen. Westlich befindet sich der Untere Giessen, während weiter im 

Osten der Ziller fließt. Im Norden und Nordosten der Fläche schließt Gewerbe- und 

Industriegebiet an, während im Südosten Freiland angrenzt und die geplante 



Umwidmungsfläche im Westen und Süden von örtlichen Verkehrswegen einge-

grenzt wird. Im aufsichtsbehördlich genehmigten Flächenwidmungsplan der 

Gemeinde Uderns ist das Gst. 1400/2 im Ausmaß von ca. 6.472 m² und eine Teil-

fläche des Gst. 1336 im Ausmaß von ca. 64 m², im Gesamtausmaß damit von ca. 

6.536 m², als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen. Nun möchte die Firma 

Hofer KG sukzessive auf ein neues Filialkonzept umstellen und in diesem Zuge 

einen Brotbackraum neu errichten, wobei der aktuell genehmigte Bestand mit nicht 

mehr als 600 m² Kundenfläche, im gleichen Ausmaß erhalten bleibt. Da in der be-

stehenden Widmung als Gewerbe- und Industriegebiet lediglich eine Kundenfläche 

von 300 m² zulässig ist, ist es erforderlich, das Gst. 1400/2, im Ausmaß von ca. 

6.472 m² als Sonderfläche Handelsbetrieb des Betriebstyps A mit einer Kunden-

fläche von max. 600 m², auszuweisen und eine Teilfläche des Gst. 1336 im Ausmaß 

von ca. 64 m² als bestehender örtlicher Verkehrsweg (VO) kenntlich zu machen. 

Grundlage dafür ist der vorliegende Einreich- und Lageplan des Büros Ing. 

Wondrak (GZI. P4013 vom 28.11.2013). 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung des ausgewiesenen Planungsbereiches erfolgt 

über den örtlichen Verkehrsweg Gst. 1336. Die Wasserversorgung sowie die Ab-

wasserbeseitigung sind durch den Bestand mit Anschluss an die jeweiligen 

Gemeindeleitungen bereits sichergestellt. Auf die bestehende Trafostation im Nord-

westen sowie die Strom- und Gasleitungen im westlichen Planungsbereich, entlang 

des örtlichen Verkehrsweges, wird verwiesen. Da dort aber keine baulichen Ände-

rungen erfolgen, werden keine Stellungnahmen der TIGAS und TIWAG eingeholt. 

 

Entsprechend der ausgewiesenen Gefahrenzonenplanung der Gemeinde Uderns 

liegt die beantragte Änderungsfläche in dem 300-jährigen Hochwasserabflussbe-

reich (HQ-300) des Ziller, bzw. im nordöstlichen Bereich des Planungsbereiches in 

dem 100-jährigen Hochwasserabflussbereich (HQ-100). Da sich bereits der Bestand 

in diesem Bereich befindet, bzw. sich die Fläche des Bestandsgebäudes nicht we-

sentlich verändert, wird keine Stellungnahme der Abt. Wasserwirtschaft eingeholt. 

 

Nach dem Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns sind im nord-

westlichen Bereich des Gst. 1400/2 bachbegleitende Gehölze und Hochstauden-

fluren ausgewiesen. Wie aus dem Orthofoto ersichtlich, sind diese Flächen aber 

bereits versiegelt und werden als Parkplatz benützt, weshalb keine Stellungnahme 

des Natur- und Umweltschutzes eingeholt wird. Ebenso befindet sich ein kleiner 

Teil des Gst. 1400/2 im nordwestlichen Bereich im Gewässeruferschutzbereich. Wie 

aus o.g. Gründen, wird auch hier keine Stellungnahme eingeholt. 

 

Gemäß Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005) handelt es sich hier um eine 

Einzelfallprüfung. Schutzgüter werden davon nur randlich berührt, weshalb keine 

strategische Umweltprüfung erforderlich ist. 

 

Die geplante Flächenwidmungsplanänderung dient der Antragstellerin der 

Nutzungsänderung des Gst. 1400/2 im Ausmaß von ca. 6.472 m² von Gewerbe- und 

Industriegebiet in Sonderfläche Handelsbetrieb des Betriebstyps A mit einer 

Kundenfläche von max. 600 m² und der Kenntlichmachung eines bestehenden ört-

lichen Verkehrsweges einer Teilfläche des Gst. 1336 im Ausmaß von ca. 64 m². Nun 

möchte die Firma Hofer KG sukzessive auf ein neues Filialkonzept umstellen und 



in diesem Zuge einen Brotbackraum neu errichten, wobei der aktuell genehmigte 

Bestand von 600 m² Kundenfläche, im gleichen Ausmaß erhalten bleibt. Da in der 

bestehenden Widmung als Gewerbe- und Industriegebiet lediglich eine Kunden-

fläche von 300 m² zulässig ist, ist es erforderlich, das Gst. 1400/2, im Ausmaß von 

ca. 6.472 m² als Sonderfläche Handelsbetrieb des Betriebstyps A mit einer Kunden-

fläche von max. 600 m², auszuweisen und eine Teilfläche des Gst. 1336 im Ausmaß 

von ca. 64 m² als bestehenden örtlichen Verkehrsweg kenntlich zu machen. Grund-

lage dafür ist der vorliegende Einreich- und Lageplan des Büros Ing. Wondrak (GZI. 

P4013 vom 28.11.2013). 

 

Schutzgüter werden davon nur in einem geringen Ausmaß berührt, weshalb keine 

strategische Umweltprüfung erforderlich ist. 

 

Hinsichtlich der beantragten Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus orts-

planerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und ist diese zu befürworten. Auf-

grund der geänderten Widmung in die Sonderfläche Handelsbetrieb, verändert sich 

die Abstandsregelung von 3,0 m auf 4,0 m. Da der aktuelle Bestand diesen Abstand 

im Nordwesten unterschreitet, ist sodann auch die Erlassung eines Bebauungs-

planes erforderlich.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raumordnungs-

gesetz 2011 - TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungs-

gesetzes 2006 - TROG 2006, LGBl. Nr. 27, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, 

Axams, ausgearbeiteten Entwurf vom 20.06.2016, über die Änderung des Flächen-

widmungsplanes der Gemeinde Uderns im Bereich der Gp. 1400/2, KG Uderns, 

durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Sollten während der Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen dazu einlangen, so 

erwächst die Änderung vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung in 

Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Bebauungsplan: 

 

Aufgrund der geringen Abstände des Bestandsgebäudes zur Grundgrenze ist mit 

der neuen Widmung auch der Bebauungsplan für diese Parzelle entsprechend zu 

ändern. Die raumplanerische Stellungnahme dazu lautet wie folgt: 

 

„Über Antrag von der Firma Hofer KG, Hofer Straße 1, 6421 Rietz soll auf dem Gst. 

1400/2, im westlichen Bereich des Bestandsgebäudes, im Zuge eines neuen Filial-

konzeptes, ein Brotbackraum im Ausmaß von ca. 44 m² errichtet werden und in 

diesem Zuge die Widmung als Gewerbe- und Industriegebiet in Sonderfläche 

Handelsbetrieb (Betriebstyp A mit einer Kundenfläche von max. 600 m²) des Gst. 

1400/2 geändert werden. 

 

Gemäß TROG 2011 ist für den o.a. Planungsbereich ein Bebauungsplan zu er-

lassen, da aufgrund der neuen Widmung (Sonderfläche Handelsbetrieb des Be-



triebstyps A mit einer Kundenfläche von max. 600 m²) des Gst. 1400/2 der Abstand 

zur Grundgrenze im Norden des Bestandsgebäudes nicht eingehalten wird. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurde der Einreichplan des Büros Ing. Wondrak (GZI. 

P4013 vom 28.11.2013) und der Lageplan des Vermessungsbüros AVT (GZI. 

92249/13/G vom 12.12.2013) zur Verfügung gestellt. Entsprechend dieser Unter-

lagen und dem Bebauungsplan der Gemeinde Uderns wurden die nachfolgenden 

Festlegungen eingetragen. 

 

Diesem Bebauungsplan geht die Änderung des Flächenwidmungsplanes FWP/66/16 

(vom 20.06.2016) voraus. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung dieser Änderung 

bildet jedenfalls die Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan. 

 

BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 1 TROG 2011: 

 

Gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Bauplatzgröße im Höchst-

wert anzugeben. Die Höchstgröße wurde für das Gst. 1400/2 mit ca. 6.472 m², 

entsprechend der Flächengröße laut DKM (Stand 10.2015), bzw. dem Vermessungs-

plan vom Vermessungsbüro AVT (GZI. 92249/13/G vom 12.12.2013), festgelegt. 

 

Gem. § 58 Abs. 1 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Straßenfluchtlinie festzu-

legen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich, entsprechend der 

Festlegung des Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns, entlang der westseitigen 

und südseitigen straßenseitigen Grundgrenzen des Gst. 1400/2 eingetragen. Die 

westliche Verkehrsfläche (Gst. 1336) weist eine Breite von ca. 6,0 m auf, ent-

sprechend dem Profil „C“. Ebenso wurde eine Straßenfluchtlinie mit einer Breite 

von ca. 7,0 m, entsprechend dem Profil „D“, entlang des Verkehrsweges im Süden 

des Gst. 1400/2 eingetragen. 

 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2011 ist im Bebauungsplan eine Baufluchtlinie festzulegen. 

Diese wurde entsprechend dem Bebauungsplan der Gemeinde Uderns im Westen 

und Süden des Planungsbereiches im Abstand von 5,0 m von der Straßenfluchtlinie 

= straßenseitige Grundgrenze zum bestehenden Verkehrsweg Gst. 1336 einge-

tragen. 

 

Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Bauweise festzulegen, 

wobei diese für den Planungsbereich als offene Bauweise bestimmt wird. Laut 

Tiroler Bauordnung gilt in der Sonderfläche für Handelsbetriebe eine Wandhöhe 

mal 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu 

den angrenzenden Grundstücken. Da der bestehende Lebensmittelmarkt im Gewer-

be- und Industriegebiet errichtet wurde, galt hier die Abstandsbestimmung mit 

Wandhöhe mal 0,4 bzw. ein Mindestabstand von 3,0 m. Daher ist auch für die ge-

plante Widmungsänderung ein reduzierter Abstand mit Wandhöhe mal 0,4 bzw. 

sind 3,0 m gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 festzulegen, weil der Abstand zur nord-

seitigen Grundgrenze nicht mehr geändert werden kann. Da bei den anschließen-

den Grundstücken ebenfalls die Abstandsbestimmung mit Wandhöhe mal 0,4 gilt, 

ist diese Änderung nur für das angeführte Gst. 1400/2 erforderlich. 

 



Gem. § 61 Abs. 4 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Bebauungsdichte Mindest 

auszuweisen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich mit 0,15 fest-

gelegt. Dieses Maß ist in der Gemeinde Uderns zukünftig als ortsüblich anzusehen 

und entspricht den Festlegungen des Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns. 

 

Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2011 ist im Bebauungsplan der Gebäudepunkt Höchst fest-

zulegen. Dieser wurde für das Gst. 1400/2 aufgrund des vorliegenden Einreich-

planes des Büros Ing. Wondrak (GZI. P4013 vom 28.11.2013) und des Lageplanes 

des Vermessungsbüros AVT (GZI. 92249/13/G vom 12.12.2013) mit 552,00 m über 

Adria bestimmt, bezogen auf die Oberkante des geplanten fertigen Fußbodens im 

Erdgeschoss von 542,90 m über Adria. Entsprechend des Einreichplanes wird diese 

Festlegung mit einer Gebäudehöhe von ca. 8,95 m vom Bestandsgebäude einge-

halten. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass über den Antrag der Firma Hofer KG auf 

dem Gst. 1400/2, im westlichen Bereich des Bestandsgebäudes, ein Brotbackraum 

im Ausmaß von ca. 44 m² errichtet werden soll und daher die Widmung des Gst. 

geändert werden soll, weshalb diesem Bebauungsplan die Flächenwidmungsplan-

änderung FWP/66/16 vom 20.06.2016 vorausgeht. Aufgrund des geringen Abstan-

des zur Grundgrenze im Nordosten, gemäß dem Naturstand des Bestandsgebäudes, 

ist dafür die Erlassung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt über den bestehenden Verkehrsweg Gst. 

1336 im Süden, bzw. im Westen, welche mit Straßenfluchtlinien (Straßenprofil „C“, 

mit einer Breite von ca. 6,00 m, im Westen und Straßenprofil „D“, mit einer Breite 

von ca. 7,00 m, im Süden) begrenzt wurden. Die Baufluchtlinie wurde im Westen 

und Süden des Planungsbereiches im Abstand von 5,0 m von der straßenseitigen 

Grundgrenze zum bestehenden Verkehrsweg Gst. 1336 eingetragen. Die Wasser-

versorgung sowie die Abwasserbeseitigung durch Anschluss an die jeweiligen 

Gemeindeleitungen sind bereits durch den Bestand sichergestellt. Die Bauplatz-

größe wurde für das Gst. 1400/2 mit ca. 6.472 m², entsprechend der Flächengröße 

laut DKM (Stand 10.2015), bzw. dem Vermessungsplan vom Vermessungsbüro AVT 

(GZI. 92249/13/G vom 12.12.2013), festgelegt. 

 

Der Gebäudepunkt Höchst wurde für das Gst. 1400/2 aufgrund des vorliegenden 

Einreichplanes des Büros Ing. Wondrak (GZI. P4013 vom 28.11.2013) und des Lage-

planes des Vermessungsbüros AVT (GZI. 92249/13/G vom 12.12.2013) mit 552,00 m 

über Adria bestimmt, bezogen auf die Oberkante des geplanten fertigen Fußbodens 

im Erdgeschoss von 542,90 m über Adria. Entsprechend des Einreichplanes wird 

diese Festlegung mit einer Gebäudehöhe von ca. 8,95 m vom Bestandsgebäude ein-

gehalten. 

 

Für den Planungsbereich wurde die offene Bauweise im Bauland mit der Nutzungs-

kategorie Sonderfläche Handelsbetrieb des Betriebstyps A mit einer Kundenfläche 

von ca. 600 m² mit einer reduzierten Wandhöhe mal 0,4 gem. § 56 Abs. 3 TROG 

2011 laut TBO bestimmt. Da der bestehende Lebensmittelmarkt im Gewerbe- und 

Industriegebiet errichtet wurde, galt hier die Abstandsbestimmung mit Wandhöhe 

mal 0,4 bzw. ein Mindestabstand von 3,0 m. Daher ist auch für die geplante Wid-

mungsänderung ein reduzierter Abstand mit Wandhöhe mal 0,4 bzw. sind 3,0 m 



gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 festzulegen, weil der Abstand zur nordseitigen Grund-

grenze nicht mehr geändert werden kann. Da bei den anschließenden Grund-

stücken ebenfalls die Abstandsbestimmung mit Wandhöhe mal 0,4 gilt, ist diese 

Änderung nur für das angeführte Gst. 1400/2 erforderlich. Die Bebauungsdichte 

Mindest wurde mit 0,15 festgelegt, das dem zukünftigen ortsüblichen Maß der 

Gemeinde Uderns entspricht.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 66 TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den von Arch. Dr. Georg 

Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Entwurf vom 21.06.2016 über die Änderung des 

Bebauungsplanes für die Gp. 1400/2, KG Uderns, laut planlicher und schriftlicher 

Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch zur öffent-

lichen Einsichtnahme aufzulegen. Sollten während der Stellungnahmefrist keine 

Eingaben dazu einlangen, so erwächst die Bebauungsplanänderung vorbehaltlich 

der positiven Verordnungsprüfung durch die Aufsichtsbehörde in Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Bgm. Ing. Josef Bucher wird sich für die Abstattung eines angemessenen Infra-

strukturbeitrag durch die Hofer KG einsetzen, sofern diese irgendwelche betrieb-

lichen oder baulichen Änderungen am Grundstück 1400/2 vornehmen möchte. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Wasserverband mit den Gemeinden Aschau, 

Kaltenbach und Ried 

 

Kürzlich wurden erste Vorgespräche hinsichtlich eines Beitritts der Gemeinde 

Uderns zum gegründeten Wasserverbund der Gemeinden Aschau, Kaltenbach und 

Ried geführt. Auch der Gemeindevorstand wurde darüber bereits informiert. 

 

Ein Beitritt zu diesem Verband ist generell gut vorstellbar. Im Vorfeld sind die 

Modalitäten hinsichtlich der verfügbaren Trassenführungen, der Wassermengen 

und der Kostenaufteilung im Detail zu klären. 

 

Die Wasser Tirol kümmert sich um den Berechnungsschlüssel und die Vorbereitung 

für die einheitliche Beschlussfassung zu den künftigen Gebühren im Verband. Erst 

wenn die Vorarbeiten abgeschlossen sind soll dann die AEP Planung & Beratung 

auf Basis der erfolgten Gespräche ein Angebot für die Ingenieurleistungen für das 

die Gemeinde Uderns betreffende Baulos erstellen. Die nötigen Arbeiten sind dann 

entsprechend auszuschreiben. 

 

Der Bürgermeister wird den Gemeinderat dazu auf dem Laufenden halten. Weitere 

Detailgespräche dazu sollen dann jeweils mit dem Gemeindevorstand erfolgen. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Zuschussansuchen der Zillertaler 

Heilkräuterfreunde 

 

Seitens der Zillertaler Heilkräuterfreude wurde letztens ein Ansuchen um Zuschuss 

bei der Gemeinde Uderns eingebracht. Der Bürgermeister verliest dazu das einge-



langte Schreiben und erläutert die Tätigkeiten und Projekte des neu gegründeten 

Vereins, welcher in Schlitters derzeit seinen Heilkräutergarten errichtet. 

 

Es wird viel in Eigenregie geleistet, und die momentanen Bauarbeiten bringen 

namhafte Kosten mit sich. Auch Schülergruppen sollen dort im Unterricht Wissens-

wertes über Kräuterkunde in Erfahrung bringen können. Der Bürger-meister bittet 

die Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen zum gegenständlichen Ansuchen. Er 

hat bereits bei den umliegenden Gemeinden diesbezüglich nachgefragt und gibt be-

kannt, welcher Vorschlag dazu ergangen ist. 

 

Nach Beratung einigt sich der Gemeinderat darauf, dass dem Zillertaler Heil-

kräuterverein für das gegenständliche Vorhaben ein einmaliger Zuschuss in der 

Höhe von 250,- EUR gewährt wird. Es erfolgt die schriftliche Verständigung und 

Überweisung an den Verein. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

 

Substanzverwalter Vbgm. Benno Fankhauser berichtet über die anstehenden 

Erledigungen bei der Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns. Hinsichtlich der 

momentan landesweit im Gespräch stehenden Gebarungen der Agrargemein-

schaften in Bezug auf allenfalls erfolgte Auszahlungen wurde eine Prüfung durch-

geführt und haben sich keinerlei Ungereimtheiten oder Überschreitungen ergeben. 

 

Der Substanzverwalter berichtet über die Abschlussarbeiten beim Seebach-, 

Tannriss- und Kegalweg, welche bereits mit unserem Waldaufseher Reinhold 

Zisterer besichtigt wurden. Zusätzliche Kosten entstanden beim Tannriss wegen 

eines defekten Wasserrohrs, sowie durch ergänzende Arbeiten beim Kegalweg. 

Förderun-gen zu diesen Umbaumaßnahmen wurden bereits beantragt. 

 

Benno Fankhauser verliest Auszüge aus dem Flurverfassungsgesetz. Er erklärt 

dazu dass zwei Stichtage für die Überprüfung der Gebarungen festgesetzt wurden. 

Es sind Unterlagen wie Abschlüsse, Jahresrechnungen, Voranschläge etc. für den 

Zeitraum von 2009 bis 2014 zu kontrollieren. Benno Fankhauser hat diese Über-

prüfungen bereits durchgeführt. 

 

Nachdem der Substanzverwalter seinen Bericht abgeschlossen hat, beschließt der 

Gemeinderat, dass seitens der Gemeinde Uderns zur Frist 30.06.2016 kein Aus-

einandersetzungsverfahren mit der Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns bei 

der Agrarbehörde beantragt wird. Der Substanzverwalter teilt dies der Agrar-

behörde mit. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

 

 

 



Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Stockschützen-Vereinslokal neu: 

 

Letztens erfolgte eine Besprechung des Obmanns der Uderner Stockschützen mit 

dem Bürgermeister hinsichtlich der Planungen und Angebote für die Errichtung 

eines Vereinslokals, mit welchem der Spielbetrieb ordentlich bedient werden kann. 

Der Plan dazu wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

 

Der Verein möchte das Bauvorhaben im kommenden Jahr umsetzen, weshalb dafür 

eine entsprechende Summe im Voranschlag vorzusehen sein wird. Zunächst muss 

der Verein aber die voraussichtlichen Materialkosten sowie die Summe der erbring-

baren Eigenleistungen konkret vorlegen. Bürgermeister Ing. Josef Bucher wird 

dann diesbezüglich mit den Vertretern des Landes Tirol und des ASKÖ in Verbin-

dung treten, um über Zuschüsse für dieses wichtige Vorhaben zu verhandeln. 

 

Sobald die Unterlagen seitens des Stockschützenvereins vollständig vorliegen und 

die Rückmeldungen hinsichtlich möglicher Subventionierungen eingelangt sind, 

wird die Angelegenheit bei einer Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung ge-

setzt, um den Kostenanteil der Gemeinde Uderns zu beschließen. Der Gemeinderat 

nimmt diese Vorgehensweise zustimmend zur Kenntnis. 

 

b) Zusätzliche Bushaltestelle für NMS-Schüler: 

 

Seitens der Gemeinde wurde bei den Zillertaler Verkehrsbetrieben angefragt, ob die 

Möglichkeit bestünde eine zusätzliche Bushaltestelle für die Schüler der Neuen 

Mittelschule einzuführen, und zwar im Bereich „Woabichl“, wo bereits eine be-

festigte Haltestelle besteht. Die Rückmeldung dazu ist allerdings noch aus-ständig, 

der Bürgermeister wird den Gemeinderat dann darüber informieren. 

 

c) Großgruppensitzung Umbau NMS Fügen: 

 

Ausschuss-Obfrau Bianca Ebster berichtet dem Gemeinderat über die letztens 

stattgefundene Besprechung in der Neuen Mittelschule, bezüglich der weiteren Vor-

gehensweise hinsichtlich des dort anstehenden Umbaus. 

 

Es wurden mehrere verschiedene Beispiele vorgestellt, unter anderem wurde auch 

über die Einrichtung sowie die technischen Ausstattung in anderen Schulen be-

richtet. Dazu fanden auch gemeinsame Besichtigungen statt. 

 

Thematisiert wurde auch, wie die Schulen künftig seitens der Direktionen geleitet 

werden sollen. Die NMS1 und NMS2 Fügen würden beide saniert, damit eine 

lückenlose Barrierefreiheit gewährleistet ist. Nach Zusammenfassung der Details 

soll im Herbst nochmals eine solche Sitzung stattfinden, und bis dahin sollten auch 

verschiedene Pläne vorgelegt werden. Bianca Ebster wird den Gemeinderat über 

dann die weitere Vorgehensweise, und nach den Besuchen der Steuerungsgruppen-

sitzungen über die Details daraus informieren. 

 



Bürgermeister Josef Bucher bedankt sich bei Bianca Ebster für ihre umsichtige 

Arbeit und bittet gleichzeitig die weiteren Ausschussmitglieder, die ihnen anver-

trauten Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Die vorbereitende Arbeit ist für die Ent-

scheidungsfindung im Gemeinderat sehr wichtig. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Volksschule Uderns: 

 

GR Simon Flörl erkundigt sich, ob demnächst ein Streichen der Außenfassade des 

Volksschulgebäudes angedacht sei. Bgm. Josef Bucher schlägt vor dass man diese 

Arbeiten mit anderen Malarbeiten an öffentlichen Gebäuden in Uderns gemeinsam 

erledigen lassen sollte. Die Fassadenerneuerung im Bereich des Musikprobelokals 

befindet sich aktuell in der Umsetzung. 

 

b) Freihaltung des Sportplatzweges bei Veranstaltungen: 

 

GV Andreas Daigl schlägt vor, dass man beim Sportplatz eine Tafel oder eine 

Bodenmarkierung für die Freihaltung der Straße aufstellen bzw. aufbringen sollte. 

Die Autos parken bei Veranstaltungen auf beiden Straßenseiten, wodurch ein 

Passieren für größere Fahrzeuge wie Traktoren extrem erschwert wird. Der Aus-

schuss für Bau, Planung und Infrastruktur soll sich damit befassen, wie die Park-

plätze in diesem Bereich entsprechend kenntlich gemacht werden könnten. Aus-

schussobmann Marco Giehl wird darüber verständigt. 

 

c) Aufzug beim Wohnhaus Tischlerei Andreas Moser: 

 

GR Bianca Ebster erkundigt sich, ob beim Zubau des Herrn Andreas Moser, 

Finsingstraße 4, seitens der Gemeinde eine Genehmigung zur Errichtung des Auf-

zugs beim Wohnhaus nötig sei. Der Bürgermeister erklärt dazu, dass dazu seitens 

der Behörde bereits die Bewilligung an den Antragsteller ergangen sei. Die Ab-

nahme der Anlage erfolgt dann durch den TÜV. 

 

d) E-Bike-Förderung: 

 

Bezüglich der Abwicklung der Zahlungen zu den geförderten E-Bikes (Mietvertrag) 

fragt GR Inge Steiner, wie dieses Programm seitens der Gemeinde Uderns weiter 

gehandhabt werden soll. Dies wird im Gemeinderat ausführlich diskutiert. Voraus-

sichtlich wird das Förderprogramm im kommenden Jahr nicht mehr durchgeführt, 

da eine Einstellung der Bundesförderung in den Raum gestellt wurde. 

 

e) Lockere Steine bei der Rodelbahn: 

 

GR Georg Knabl berichtet dass sich unterhalb des Rodelbahnstarts am Krapfen-

boden große Steine losgelöst haben sollen. Einer sei bereits heruntergefallen, ein 

weiterer sei locker. Substanzverwalter Benno Fankhauser hat gemeinsam mit dem 

Waldaufseher, dem Bezirksforstinspektor und dem Bürgermeister kürzlich einen 

Lokalaugenschein bei den Forstwegen durchgeführt. Er wird sich diesen Bereich 



aber nochmals genau mit dem Waldaufseher ansehen, um allenfalls nötige Sicher-

ungsarbeiten in die Wege zu leiten. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 

 

Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 

 

 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Ing. Josef Bucher eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


